Sicherheitstechnische Regel des KTA

Inhaltlich Gberpruft und unverandert
weiterhin gultig: 2010-11

KTA 3604

Lagerung, Handhabung und innerbetrieblicher Transport radioaktiver Stoffe

(mit Ausnahme von Brennelementen) in Kernkraftwerken

Fassung 11/05

Frihere Fassung der Regel:  6/83 (BAnz-Nr. 194a vom 14. Oktober 1983)

Inhalt
Seite
(TN gl | F=To 1= o ST SP 2
1 ANWENAUNGSDEICICH ... ettt e e e e e e s e e e s snne e e e arreeeeane 2
2 [T To 1= 3 SRR 2
3 Handhabung und Lagerung von festen radioaktiven Stoffen ..., 3
3.1 ST T 10 =Y [ SRR 3
3.2 Stauraum flr feste radioaktive ADFAIIE..........cccuiiiiiie e 3
3.3 LT =T Lo [ o PO 3
R = Vo [T o OSSPSR 4
4 Handhabung und Lagerung von flissigen radioaktiven Stoffen ............cccoiieeiiiieiineeen e 5
4.1 SAIMIMEIN L.ttt et b e e bt e b et e bt e e b e e e be e e b e e e be e e beeene e e nbeeeanneeree 5
4.2  Sammel- Und LagerbDENARET .........coueiii e 5
4.3  Armaturen, Pumpen und RONMEIUNGEN ....c.ouiiiiiieee e 6
4.4 BEREREITAUME ...ttt et a e st st s et sar e nn e e s 6
4.5 BERANAEIN ...ttt ettt enne e s 7
5 Handhabung und Lagerung von kontaminierten Werkzeugen, wiederverwendbaren radioaktiven
Bauteilen und KOMPONENTEN .......oc.iiiiiiiii ettt sn e 7
5.1 Stauraum fir Komponenten und Bauteile .............cociiiiiiiiiiiiiii e 7
5.2 DeKONTAMINGLION ...eoiiiiiiiieiitiee ettt et e e st e sar e e s et nar e sar e e s e naneenare s 8
5.3 HEIBE WEIKSIAM.....ceieeiiee et sttt 8
LT - Vo [T ¢ o SRR 8
6 Innerbetrieblicher Transport und Abgabe von festen und fliissigen radioaktiven Abfallen sowie von
radioaktiven Bauteilen und KOMPONENTEN.........cii it 8
6.1 I Ta L] o ToT 0= PRSPPI 8
(2 =V g1~ o Yo 4 10 0111 =Y SRR 8
(SR I N =V a [T o ToTq (o [UT o] o1 (¥ o1 40T To [T PR 9
6.4  Abgabe von radioaktiven STOfEN........cooiiii e 9
7 Handhabung und Lagerung von radioaktiven Praparaten...........ccccccoeeeiiiiieiiseee e 9
71 [ =T oT= = 1 (= RSP PP PPT PRI 9
7.2 Handhabung umschloSSener PrapParate..........coooeiriiiiiieiiiie et 10
7.3 Handhabung offener Praparate ...........ooo e 10
A S = Vo 1= ¢ o PSPPSRI 10
8 LR U] T =T o PSPPSR 10
8.1 Anlagen zur Lagerung, Handhabung und Abgabe von radioaktiven Stoffen...........cccccoviiiniiinieen. 10
S T2 |V o] o1 L= Y ] F= T =T o PSRRI 11
9 [0 (W] 4 T=T 01 =11 o] o KU PRSP 12

Anhang: Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen Wird. ..........cccooueeeiiiiiiiiiiee e 13


anwender
 Inhaltlich überprüft und unverändert  
 weiterhin gültig: 2010-11


KTA 3604, Seite 2

Grundlagen

(1) Die Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA)
haben die Aufgabe, sicherheitstechnische Anforderungen
anzugeben, bei deren Einhaltung die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen
Schaden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage
getroffen ist (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz -AtG-), um die im
AtG und in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) festge-
legten sowie in den ,Sicherheitskriterien fir Kernkraftwerke®
und den ,Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kern-
kraftwerken mit Druckwasserreaktoren gegen Storfalle im
Sinne des § 28 Abs. 3 StrISchV - Storfall-Leitlinien — " (in der
Fassung vom 18.10.1983) weiter konkretisierten Schutzziele
zu erreichen.

(2) Zur Erfullung der Genehmigungsvoraussetzungen nach
§ 7 Atomgesetz fur die Errichtung und den Betrieb der Anlage
dienen unter anderem Einrichtungen zur Rickhaltung fester,
flussiger und gasférmiger radioaktiver Stoffe in den vorgese-
henen Umhullungen, zur Handhabung und kontrollierten Fih-
rung der radioaktiven Stoffe innerhalb der Anlage sowie zur
Abgabe radioaktiver Stoffe auf hierfir vorgesehenen Wegen.
In den Regeln der Reihe KTA 3600 werden an diese Einrich-
tungen sicherheitstechnische Anforderungen gestellt.

(3) Diese Regel enthalt Anforderungen an technische Ein-
richtungen und erganzende organisatorische MaBnahmen,
die dazu dienen, bei Lagerung, Handhabung und innerbe-
trieblichem Transport radioaktiver Stoffe mit Ausnahme von
Brennelementen sowie bei Auslegung der Baulichkeiten und
Einrichtungen, zur Erfullung der Schutzziele der StriSchV
beizutragen.

(4) Anforderungen an den Brandschutz sind in den Regeln
der Reihe KTA 2101 ,Brandschutz in Kernkraftwerken* festge-
legt.

(5) Bedingungen fiir die nach auBen abzugebenden Produk-
te ergeben sich aus den gesetzlichen Vorschriften fir die
Beforderung geféhrlicher Giter sowie aus den jeweils glltigen
Annahmebedingungen der annehmenden Stelle.

(6) Anforderungen an das elektronische Buchfihrungssys-
tem zur Erfassung radioaktiver Abfélle sind in § 73 StrlSchV
festgelegt.

(7) Anforderungen an die langerfristige Zwischenlagerung von
schwach- und mittelradioaktiven Abféllen sind in der RSK- Emp-
fehlung ,Sicherheitsanforderungen an die langerfristige Zwi-
schenlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfélle® vom
5.12.2002 (mit Ergédnzung aus 12/2003) enthalten.

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Regel ist anzuwenden auf die Lagerung und
Handhabung sowie die innerbetrieblichen Transporte und die
Abgabe von

a) festen radioaktiven Abfallen,

b) flissigen radioaktiven Abfallen, soweit sie nicht in den
Anwendungsbereich der Regel KTA 3603 fallen,

c) radioaktiven Komponenten und Bauteilen, deren Aus- und
Einbau bis zur Stilllegung der Anlage vorgesehen ist, mit
Ausnahme von GroBkomponenten und mit Ausnahme von
Brennelementen und aktivierten Bauteilen im Reaktor-
druckgefas,

d) radioaktiv kontaminierten Werkzeugen und Geraten,
e) radioaktiven Praparaten

innerhalb des Betriebsgeldndes von Kernkraftwerken mit
Leichtwasserreaktoren.

(2) Diese Regel ist auch anzuwenden auf Abklinglagerung
sowie auf radioaktive Stoffe, die der Freigabe zugefiihrt wer-
den sollen (§ 29 StrlSchV), soweit es die Sammlung und
Behandlung dieser Stoffe betrifft.

2 Begriffe

(1) Abfallbehélter

Behélter zur Aufnahme eines Abfallprodukts (z. B. Fass, Be-
tonbehalter, Gussbehélter, Container).

(2) Abfallprodukt

Abfallprodukt ist verarbeiteter radioaktiver Abfall ohne Verpa-
ckung und Abfallbehalter.

(3) Flussige radioaktive Abfélle

Flussige radioaktive Abfélle sind

a) fliissige kontaminierte Betriebsmittel (z. B. Ole, Hydraulik-
flissigkeiten, Reinigungs- und Lésungsmittel, Sduren und
Laugen)

und

b) radioaktive Konzentrate in flieBfahiger Form aus Anlagen
zur Behandlung von radioaktiv kontaminiertem Wasser
(z. B. Verdampferkonzentrate, Filterrickstdnde aus me-
chanischer Filterung, verbrauchte lonenaustauschermas-
sen),

die zu beseitigen sind.

(4) HeiBe Werkstatt

Eine HeiBe Werkstatt ist eine Werkstatt, die bestimmungs-
gemaB zur Bearbeitung von radioaktiven Teilen vorgesehen
ist, mit denen aufgrund einer Genehmigung nach § 7 StrlSchV
umgegangen werden darf.

(5) Mobile Konditionierungsanlagen

Mobile Konditionierungsanlagen sind verfahrenstechnisch
abgeschlossene Systeme mit definierten Schnittstellen. Sie
dienen der diskontinuierlichen, d.h. kampagnenweisen Verar-
beitung von Rohabfallen oder Zwischenprodukten zu zwi-
schen- oder endlagerféhigen Abfallprodukten. Derartige Anla-
gen werden eigens fiir die jeweilige Konditionierungskampag-
ne in einem Kernkraftwerk aufgebaut und nach deren Ende
wieder entfernt.

(6) Lagern

Lagern ist das Unterbringen von behandelten radioaktiven
Abfallen, von radioaktiven Stoffen zum Abklingen und von zur
Wiederverwertung vorgesehenen Werkzeugen, Bauteilen und
Komponenten.
Hinweis:
Entsprechend der RSK-Empfehlung vom 05.12.2002 wird zwischen
langfristiger ~ Abklinglagerung, Bereitstellungslagerung,  Puffer-
lagerung und Zwischenlagerung unterschieden.

(7) Sammeln

Sammeln ist das gezielte Entfernen der nicht mehr bendtigten
Stoffe aus dem jeweiligen Arbeitsprozess mdglichst am Ort
und zum Zeitpunkt des Stoffanfalls.

(8) Sortieren

Sortieren ist das gezielte Aufteilen von Stoffstrdmen nach den
Kriterien ihrer spateren Verwendung, Verarbeitung und den
jeweiligen Entsorgungszielen.

(9) Staurdume flr feste radioaktive Stoffe

Staurdume fir feste radioaktive Stoffe (in dieser Regel Stau-
rdume genannt) sind Rdume, in denen, oder Flachen in Rau-
men, auf denen die in Abfallbehéltnissen gesammelten festen
radioaktiven Abfalle oder radioaktive Bauteile und Komponen-
ten sowie radioaktiv kontaminierte Werkzeuge und Gerate bis
zur Weiterbehandlung gelagert werden.

(10) Transportbereitstellung

Transportbereitstellung ist die kurzfristige Lagerung entspre-
chend den Transportanforderungen verpackter radioaktiver
Stoffe bis zu ihrem Abtransport.



(11) Verpacken

Verpacken ist das Einbringen eines Abfalls oder Abfallpro-
dukts in ein Abfallbehaltnis.
Hinweis:
Im Sinne des Verkehrsrechts bedeutet Verpacken die Herstellung
eines Versandsticks.

3 Handhabung und Lagerung von festen radioaktiven
Stoffen
Hinweis:
Zur Erlauterung des Regeltextes ist die Behandlung fester radio-
aktiver Abfélle im Bild 3-1 (Prinzipbild) dargestellt.

3.1 Sammeln

(1) Nicht umschlossene feste radioaktive Abfélle sind zu
sammeln. Die Sammlung sollte so erfolgen, dass unter Be-
achtung der notwendigen Betriebsablaufe und vorgesehenen
Entsorgungswege der spatere Sortieraufwand minimiert wird.

(2) Stoffe, fur die eine Freigabe nach § 29 StrlSchV vorge-
sehen ist, sind zur Vermeidung von Kontamination getrennt
zu sammeln und aufzubewahren.

(3) Behaltnisse zur Aufnahme von festen Abfallen missen
diese so umschlieBen, dass ihr Austritt bei betriebsmaBiger
Beanspruchung verhindert wird.

Hinweis:

Geeignet kdnnen z. B. Plastiksack, Eimer, Kanne, Fass sein.

(4) Die Offnungen der Behéltnisse zur Aufnahme von festen
Abfallen miissen so beschaffen sein, dass auch beim Fiillen
der Behaltnisse eine Kontamination soweit wie mdglich ver-
mieden wird.

(5) Behaltnisse zur Aufnahme von festen Abféllen sind so
zu bemessen und zu gestalten, dass der gesammelte Abfall in
mdglichst wenigen Handhabungsschritten der Weiterverarbei-
tung zugefihrt werden kann.

(6) Die Behaltnisse zur Aufnahme von festen Abfallen sollen
nahe bei den Orten aufgestellt werden, an denen diese Abfal-
le entstehen oder anfallen.

(7) Behaltnisse zur Aufnahme von festen Abféllen sind als
solche sichtbar zu kennzeichnen.
Hinweis:
Die Kennzeichnung kann z. B. durch ein Schild "Radioaktive Ab-
falle" geschehen.

(8) Die von den gesammelten Abfallen ausgehende Dosis-
leistung ist zu Uberwachen. Bei Erfordernis sind geeignete
StrahlenschutzmaBnahmen zu ergreifen, z. B. Verbringen in
einen Stauraum, Abschirmen, Absperren und die aktuellen
Dosisleistungswerte anzugeben.

(9) Beim Sammeln brennbarer Stoffe sind die erforderlichen
BrandschutzmaBnahmen nach KTA 2101.3 (z. B. Kapselung
der Brandlast durch metallische Sammelbehélter) zu beachten.

(10) Die Behaltnisse zur Aufnahme von festen Abfallen sind
nach ihrer Flllung, so bald es der Betriebsablauf erlaubt, zu
entfernen und, wenn es erforderlich ist, durch leere zu ersetzen.

(11) Die geflllten Behéltnisse fur feste Abfélle sind, sofern ihr
Inhalt nicht unverziglich weiterverarbeitet wird, so zu beschrif-
ten, dass die Art des festen Abfalls, die Dosisleistung an der
Oberflache des Behaltnisses und der Tag der Messung aus
der Beschriftung hervorgehen.

3.2 Stauraum fir feste radioaktive Abfalle

(1) Die in den Abfallbehéltnissen gesammelten festen Abfal-
le sind bis zur Weiterbehandlung in einem Stauraum zu ver-
wahren.
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(2) Staurdume missen grundsatzlich im Kontrollbereich
liegen. Staurdume miissen an eine liftungstechnische Anlage
angeschlossen sein, die im bestimmungsgemaBen Betrieb
zur kontrollierten Ableitung oder Ruckhaltung radioaktiver
Stoffe geeignet ist. Die Verwahrung darf temporar auch in
geeigneten Behéltnissen im Uberwachungsbereich erfolgen,
sofern diese so beschaffen sind, dass radioaktive Stoffe aus
ihnen nicht freigesetzt werden kénnen.

(3) Die nutzbare Lagerflache in Staurdumen ist so zu be-
messen, dass sie auch fur einen im Rahmen des bestim-
mungsgemaBen Betriebes kurzzeitig auftretenden erhéhten
Anfall an festen Abféllen ausreicht.

(4) Staurdume sollen verkehrsgunstig in Bezug auf die An-
lieferung und die Verarbeitung der gesammelten festen Abfal-
le angeordnet sein.

(5) Die Belastbarkeit von Stauraumbdden ist fir Flachenlas-
ten von mindestens 10 kN/m?2 und zusétzlich einer Linienlast
durch temporare Abschirmungen von mindestens 10 kN/m
und maximal 5 m Lange an der unglinstigsten Stelle auszule-
gen.

(6) Staurdume missen mit den notwendigen Hilfseinrich-
tungen zum Lagern und Transport (z. B. Lagergestellen, He-
bezeugen, Flurférderzeugen) ausgertiistet sein, die dazu bei-
tragen, die Strahlenexposition des Personals méglichst gering
zu halten.

(7) Eine fernbediente Beschickung und Entleerung von
Staurdumen ist optisch und erforderlichenfalls zusatzlich
akustisch zu Gberwachen.

(8) Staurdume sollen so gestaltet und eingerichtet sein,
dass sie leicht dekontaminierbar sind.

(9) Die Ortsdosisleistung in Staurdumen muss Uberwacht
werden.

(10) Staurdume sind abzugrenzen und als solche zu kenn-
zeichnen. Sie sollen absperrbar sein. Zusatzlich zu den An-
gaben nach § 68 Absatz 1 StrISchV soll die Kennzeichnung
angeben:

a) Raumbezeichnung,

b) Ortsdosisleistung an der Tir oder an der Abgrenzung,

c) gegebenenfalls Hinweis auf Kontamination,

d) Zeitpunkt der Messung.

3.3 Behandeln

(1) Nach dem Sammeln oder Verstauen muss geprift wer-
den, ob eine weitere Behandlung der Abfalle oder Stoffe er-
forderlich ist. Zielsetzungen hierfir kdnnen sein:

a) Vorbereitung zur Konditionierung,

b) langerfristige Lagerung im Kernkraftwerk,

c) Verbringen in ein Zwischen- oder Endlager,

d) Freigabe nach § 29 StrISchV.

(2) Die Behandlungsmethoden missen auf die Anforderun-
gen der Produktkontrolle fir die Endlagerung, auf die Anfor-

derungen der Zwischenlagerung oder auf die Anforderungen
der Freigabe abgestimmt sein.

(3) Das Behandeln von radioaktiven Abfallen darf mit orts-
festen oder mobilen Anlagen durchgefiihrt werden. Fir diese
Anlagen gelten entsprechend den Erfordernissen folgende
Anforderungen:

a) Aufstellungsort in ausreichender GréBe,

) Medienversorgung (z. B. Strom, Wasser, Druckluft),
) Einbindung in die Abwasser- und Abluftsysteme,
)

radiologische Anforderungen (z. B. Begrenzung der Orts-
dosisleistung),

e) Abnahme- und Funktionspriifungen vor der Inbetriebnahme.

o O T
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Hinweis:

Vom jeweiligen Aufstellungsort unabhangige Anforderungen
kénnen flir mobile Anlagen in einer eigenen Umgangsgeneh-
migung nach § 7 StrISchV festgelegt sein.

(4) Anlagen zum Sortieren, Schreddern, Verdichten, Ver-
pressen, Trocknen, Matrixeinbinden, Verpacken usw. missen
im Kontrollbereich betrieben werden. Bei den rdumlichen und
logistischen Rahmenbedingungen fir An-, Abtransport und
Bereitstellung der Abfélle und Abfallprodukte ist die Strahlen-
exposition des Personals zu beachten.

(5) Kontrollbereichsrdume, in denen solche Anlagen betrie-
ben werden, missen an eine luftungstechnische Anlage an-
geschlossen sein.

(6) Kann beim Behandeln der Abfalle, insbesondere beim
Verdichten, Verpressen und Trocknen Aktivitat in die Raum-
luft freigesetzt werden, ist eine gezielte Absaugung einzurich-
ten.

(7) Fur die Eigenschaft des Abfallproduktes relevante Pro-
zessparameter, z. B. Druck, Temperatur, Kondensatmenge,
sollen in ihrem Prozessablauf aufgezeichnet werden.

(8) Bei Auslegung und Betrieb von Trocknungseinrichtun-
gen muss die Brand- und Explosionsgefahr berlcksichtigt
werden.

(9) Der Raum und die Einrichtungen zum Verpacken sollen
leicht dekontaminierbar sein.

(10) Beim Verpacken von festen Abfallen ist darauf zu ach-
ten, dass

a) das Aktivitatsinventar zum Zeitpunkt der Abgabe an die
abnehmende Stelle,

b) die Masse eines gefiillten Behélters und
c) die Ortsdosisleistung in den vorgeschriebenen Abstanden

festgelegte Werte nicht Uberschreiten.

(11) Vor und wahrend der Arbeiten in den Rdumen, in denen
feste Abfélle behandelt werden, ist die Aktivitdtskonzentration
in der Raumluft und die Ortsdosisleistung zu messen. Die
Messung der Aktivitdtskonzentration darf durch Staubproben-
sammler mit anschlieBender Laborauswertung erfolgen.

(12) Falls in festen Abféllen die Entwicklung von Gas, Warme
oder das Auftreten von korrosiven Stoffen zu erwarten ist, darf
entweder die Verpackung erst vorgenommen werden, wenn
eine unzuldssige Beschadigung oder Verformung des Behal-
ters ausgeschlossen werden kann, oder es sind druckentlas-
tende MaBnahmen, z. B. Sintermetallfilter, vorzusehen oder
geeignete Behaltertypen zu verwenden.

(13) Das Behandeln der Stoffe zum Herbeifiihren der Freiga-
be im Sinne des § 29 StrlISchV wie Abrasivverfahren (z. B.
Wasserhochdruck-, Trockeneis- oder Sandstrahlen) und
chemisches Beizen muss in Kontrollbereichen erfolgen. Ab-
klinglagerung, Bereitstellungslagerung zur Freimessung und
Freimessung durfen auch in Uberwachungsbereichen erfol-
gen.

(14) Bei Stoffen, die die Freigabe nach einer Abklinglagerung
erreichen sollen, muss die voraussichtliche Dauer der Lage-
rung ermittelt und angegeben werden.

3.4

(1) Feste Abfalle sind zum Zweck der Bereitstellungslage-
rung, Pufferlagerung, langfristigen Abklinglagerung oder Zwi-
schenlagerung bis zu ihrer weiteren Behandlung oder bis zur
Abgabe an ein externes Zwischenlager oder bis zur Abliefe-
rung an ein Bundesendlager in einem kraftwerksinternen
Abfalllager zu lagern.

Lagern

(2) Abfalllager sind so zu gestalten oder auszuristen, dass
die Abfélle nach Kategorien gelagert werden kdnnen.

Hinweis:

Die Festlegung der Kategorien erfolgt jeweils nach betrieblichen
Gesichtspunkten, wobei z. B die Ortsdosisleistung an der Ober-
flache, der Aktivitatsinhalt, die Lagerdauer oder das Abklingver-
halten als Kriterium dienen kénnen.

(3) Abfalllager sind so zu gestalten und auszuriisten, dass
mit den vorgesehenen Transportmitteln jede Abfallkategorie
unbehindert ein- und ausgelagert werden kann.

(4) Abfalllager sind im Rahmen der Gesamtplanung eines
Kernkraftwerkes fiir den An- und Abtransport des Abfalls
verkehrsgiinstig anzuordnen.

(5) Die regelmaBige Beschickung und Entleerung eines
Abfalllagers fir feste Abfalle soll fernbedient erfolgen, sofern
dieses insgesamt als Sperrbereich ausgewiesen werden
muss.

(6) Fernbediente Beschickung und Entleerung von Abfallla-
gern sind optisch und erforderlichenfalls zusatzlich akustisch
zu Uberwachen.

(7) Wenn Abfalllager nicht mit fernbedienbaren Einrichtun-
gen beschickt werden, sind sie so zu gestalten, dass sie
durch mobile Abschirmwénde unterteilbar sind.

(8) Die Tragfahigkeit der B6den von Abfalllagern ist fir die
Belastung durch die zu lagernden Gegenstande und durch die
Transportmittel auszulegen. Sind AbschirmmaBnahmen in
betrieblich begehbaren Abfalllagern erforderlich, ist zusatzlich
eine Linienlast von mindestens 10 kN/m und maximal 5 m
L&nge an der ungiinstigsten Stelle zu bericksichtigen.

(9) Bodden, Wande sowie Einrichtungen in Abfalllagern sol-
len leicht dekontaminierbar ausgefihrt werden. Der Estrich
und die Beschichtung des Bodens im Abfalllager muissen
ausreichende Druck- und VerschleiBfestigkeit aufweisen.

(10) Abfalllager sind gegen von aufB3en eindringendes Wasser
zu schitzen.

(11) Abfalllager sollen nur Einrichtungen, Komponenten oder
Vorrichtungen enthalten, die zur Durchfiihrung der Lagerung
sowie von Handhabungs- oder Transportvorgangen oder flir
den Brandschutz des Lagers erforderlich sind.

(12) Abfalllager sind an eine luftungstechnische Anlage an-
zuschlieBen, sofern nicht aufgrund der Verpackung der gela-
gerten Abfélle eine Freisetzung radioaktiver Stoffe ausge-
schlossen werden kann.

(13) Bei der Planung ist daflir zu sorgen, dass Instandhal-
tungsarbeiten innerhalb von Abfalllagern auf ein Mindestmaf
beschrankt werden kénnen.

(14) Der im Abfalllager untergebrachte feste Abfall ist kipp-
und rollsicher zu lagern.

(15) Abfalllager sind verschlossen zu halten. Nur befugte
Personen dirfen Zutritt zu diesen Lagern haben.

(16) Die im Abfalllager zu lagernden Behélter sind deutlich,
dauerhaft und sichtbar zu kennzeichnen. Aufgrund dieser
Kennzeichnung missen folgende Einzelheiten feststellbar sein:

a) Art des gelagerten Stoffes und Aktivitdt der wesentlich
beitragenden Radionuklide,

b) Gewicht des gelagerten Behalters mit Inhalt,

c¢) Ortsdosisleistung an der Oberflache sowie in 1 m Abstand
von der Oberflache zum Zeitpunkt der Einlagerung,

d) Einlagerungsdatum,
e) Lagerposition,

f)  Name des fir die Angaben Verantwortlichen.
Hinweis:
Ublich ist eine Kennzeichnung durch eine Nummerierung in
Verbindung mit der Buchflihrung.
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Abfallabtransport,

Reinigungs- und Lagerung von Verarbeitung Weiterverarbeitung
Aufbereitungs- flissigen von »  Abfalllager T
anlagen Abfallen flissigen Abfalleni—
A A
Abgabe
Stauraum Sortieren 5
fur feste Schreddern
Abfalle Pressen A >
| < Transport-
\s/t%TIedr?n Sammel- ——— Verpacken |4 »| bereitstellung
- ? Lager fir kontaminierte
SBt:Lljt';:JemuLLg Dekontamination Heile Werkzeuge und wi_ederver-

Wiederei Kompboneten Werkstatt [ wendbare Bauteile und
re'peargﬁg‘rsatz P . Komponenten
Teile in der
Anlage -
Bild 3-1: Prinzipbild fir die Handhabung, Lagerung und Abgabe

(In einer konkreten Anlage missen nicht alle gezeichneten Stationen und Verbindungen realisiert werden.)

(17) Uber alle Ein- und Auslagerungsvorginge ist Buch zu
fihren.
Hinweis:
Soweit Anforderungen aus dem elektronischen Buchfiihrungssys-
tem nach § 73 StriSchV resultieren, sind diese zu ber(icksichti-
gen.

(18) Fur die langerfristige Zwischenlagerung von konditionier-
tem oder teilkonditioniertem radioaktivem Abfall zur Bereitstel-
lung fiir die Endlagerung gelten die Sicherheitsanforderungen
der RSK-Empfehlung vom 05.12.2002. An die langerfristige
Abklinglagerung oder Pufferlagerung mit dem Ziel der Freiga-
be oder der spéateren Konditionierung flur die Endlagerung
sind, soweit Ubertragbar, dieselben Sicherheitsanforderungen
zu stellen.

4  Handhabung und Lagerung von fliissigen radioakti-
ven Stoffen
Hinweis:
Zur Erlauterung des Regeltextes ist die Behandlung flissiger ra-
dioaktiver Abfélle im Bild 3-1 (Prinzipbild) dargestellt.

4.1

(1) Flissige Abféalle sind unverziiglich nach ihrem Anfall
nach Abfallarten getrennt, in die hierflir vorgesehenen Behal-
ter zu verbringen.

Sammeln

(2) Folgende Abfallarten sollen getrennt gelagert werden:
a) Verdampferkonzentrate,

b) Filterrlickstdnde und lonenaustauscher,

) Altol,

) organische Lésungsmittel und

) sonstige radioaktive Abfalle.

® O O

(3) Stoffe, die der Freigabe zugefiihrt werden sollen, sind
zur Vermeidung von Kontamination getrennt zu sammeln und
aufzubewahren.

4.2

(1) Die ausgewdhlten Werkstoffe - auch fiir Auskleidungen,
Membranen und Dichtungen - missen den betrieblichen Be-

Sammel- und Lagerbehalter

anspruchungen (z. B. mechanischer, thermischer und chemi-
scher Art sowie durch ionisierende Strahlung) gentigen. Bei
alterungsempfindlichen Werkstoffen ist das Zeitstandsverhal-
ten zu beachten.

(2) Die Behalter mussen unter dem Gesichtspunkt der De-
kontaminierbarkeit ausgefiihnrt werden (z. B. Werkstoffaus-
wahl, Zuganglichkeit, Konstruktion).

(3) Die Behalter sind so auszufihren oder auszuristen,
dass auBerhalb der Behélterrdume mindestens der Fllstand
erkennbar ist und der maximal zulassige Fullstand angezeigt
wird.

(4) Behalter zum Sammeln von flissigen Abféllen die nicht
in Behalterrdumen stehen und die nach 4.4 (1) ausgeflhrt
sind, sind in Wannen aufzustellen, so dass bei Befiillung
gegebenenfalls durch Leckage austretende FlUssigkeit zu-
rickgehalten werden kann. Falls die Wanne nicht das Volu-
men eines Behalters aufnehmen kann, ist eine Uberwa-
chungseinrichtung zu installieren.

(5) Die Kapazitat der Behalter ist so zu bemessen, dass sie
auch flr einen betriebsméaBig kurzzeitig auftretenden erhéh-
ten Anfall an fliissigen radioaktiven Abféllen ausreicht. In
Tabelle 4-1 sind jeweils die Mindestanzahl fir verschiedene
Behalter und deren Gesamtvolumina aufgefuhrt, die diesem
Gesichtspunkt Rechnung tragen.

(6) Konzentratbehélter sind insbesondere auszurlsten mit
) Umwaélzvorrichtungen,
) Probennahmeanschlissen,
c) Fullstandsanzeige- und Meldevorrichtungen,
) Uberspeisesicherung,
) Verriegelungen des Zulaufs gegen den Ablauf,
f) Entliftungseinrichtungen,
g) Uberlauf in einen anderen Lagerbehalter und
h) Anschlissen zum Spllen.

Bei mechanischen RUhrwerken missen Durchflihrungen von
drehenden Teilen oberhalb des maximalen Flissigkeitsspie-
gels liegen.
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Abfallart Mindestzahl/
Gesamtvolumen (m®)
der Behalter
DWR SWR
Pulverharz- | Kugelharz-
Kondensat- | Konden-
reinigung | satreini-
gung

Verdampferriucksténde 2/30 2/200

Filterriickstande schwach aktiv | 3/100 2/120 2/60

Filterrlickstande mittel aktiv 2/30 2/30

lonentauscher Harzabfall 2/16 | enthalten 2/20?

bei Filter-
rlickstéanden

Altsl " 1/0,2 11

Organische Lésungsmittel Y 1/0,2 1/0,2

1)  Kein festinstallierter Behélter; die angegebene Behalterkapazitat gilt
unter der Voraussetzung, dass regelmaBig entsorgt werden kann.

2) Bei Berlcksichtigung des Abklingbehalters in der Kondensatentsalz-
ungsanlage kann die gesamte lonenaustauscherfillung ausgebracht
werden. BetriebsmaBig ist keine Begrenzung der Lebensdauer dieses
lonenaustauschers gegeben.

Tabelle 4-1: Mindestwerte fir die Anzahl und die Kapazitat
von Behaltern fir verschiedene flissige radio-
aktive Abfélle in einem Kernkraftwerk mit einer

elektrischen Leistung von 1300 MW

(7) Die Zahl der Anschlussstutzen an Behaltern unterhalb
des Flussigkeitsniveaus ist auf die verfahrenstechnisch not-
wendige Zahl zu beschranken.

(8) Die Behalter miissen vollstédndig entleert werden kén-
nen.

(9) Bei stationaren Behaltern soll die betriebsméaBige Ent-
leerung nicht durch freies Gefélle erfolgen.

(10) Transportable Behélter sind so zu bemessen und zu
gestalten, dass eine einfache und kontaminationsfreie Hand-
habung und Entleerung mdglich ist.

(11) Auf bereitgestellten transportablen Behaltern muss an-
gegeben sein, fir welche Art von radioaktiven Flissigkeiten
nach 4.1 (2) sie vorgesehen sind.

(12) Transportable Behalter missen verschlieBbar sein.

(13) Volle transportable Behalter sind unverziiglich der weite-
ren Lagerung oder Handhabung zuzufiihren und, falls erfor-
derlich, durch leere Behélter zu ersetzen.

(14) Volle transportable Behalter sind deutlich, dauerhaft und
sichtbar zu kennzeichnen. Aufgrund dieser Kennzeichnung
muUssen folgende Einzelheiten feststellbar sein:

a) Art der Flussigkeit und Aktivitat der wesentlich beitragen-
den Radionuklide,

b) Menge der Flissigkeit,

c) Ortsdosisleistung an der Oberflache sowie in 1 m Abstand
von der Oberflache zum Zeitpunkt der Einlagerung,

d) Einlagerungsdatum,
e) Name des flr die Angaben Verantwortlichen.

(15) Stationare Behalter sind getrennt von der Raumluft zu
entliften. Dieses Abluftsystem ist mit Einrichtungen zur Rick-
haltung radioaktiver Stoffe auszustatten.

4.3

(1) An Armaturen, Pumpen und Rohrleitungen soll, falls
erforderlich, die Mdglichkeit bestehen, zuséatzliche Abschir-
mungen anzuordnen, ohne dass dadurch andere Handha-
bungsvorgange erheblich behindert oder eingeschrankt wer-
den.

Armaturen, Pumpen und Rohrleitungen

(2) FuUr die Férderung duarfen nur abriebfeste und korrosi-
onsbestandige festverlegte Rohrleitungen mit glatten inneren
Oberflachen verwendet werden. Von der festen Verlegung
kénnen Ubergabesysteme zum Fllen von Transportbehéltern
ausgenommen werden.

(3) Komponenten fiir die Férderung von radioaktiven Flis-
sigkeiten sollen von nicht radioaktiven Systemen getrennt
sein, soweit diese nicht flir deren Betrieb erforderlich sind.

(4) Systeme miissen so geschaltet sein, dass ein unbeab-
sichtigter Ubertritt von flissigen radioaktiven Abféllen in ande-
re Systeme vermieden wird.

(5) Rohrleitungen miissen spul- und entleerbar sein. Stré-
mungstotraume sollen vermieden werden.

(6) Armaturen, Pumpen und Rohrleitungen sind so auszule-
gen, dass das Festsetzen von Ausféllungen und Kristallisatio-
nen aus radioaktiven Flissigkeiten vermieden werden.

(7) Armaturen, die mit Feststoffsuspensionen beaufschlagt
werden, sollen glatte Durchgéange haben; ihre Funktion muss
auch bei hohem Feststoffgehalt sichergestellt sein.

4.4 Behalterraume

(1) Flussige radioaktive Abfalle in Behaltnissen dirfen nur in
dafiir vorgesehenen Raumen gelagert werden. Solche Raume
sind innerhalb des Kontrollbereichs anzuordnen.

(2) Uber die eingelagerten fliissigen radioaktiven Abfalle
sind Aufzeichnungen zu erstellen. Aus diesen Aufzeichnun-
gen muss auch der Lagerort hervorgehen.

(8) Behalterradume sind mit wasserdichten und mit ausrei-
chendem Gefélle versehenen Wannen auszuriisten, die den
Inhalt des gréBten Behalters aufnehmen kénnen. Der Anfall
von FlUssigkeiten in den Wannen ist durch Meldegerate zu
signalisieren. Behélter, die durch Abschirmwénde getrennt
sind, kénnen einer gemeinsamen Wanne zugeordnet werden.

(4) Die Wannen durfen nicht mit freiem Gefélle entleerbar
sein.

(5) In Behalterrdumen fir Verdampferkonzentrate und Filter-
rickstdnde sowie lonentauscherharze darf jeweils nur ein
stationarer Behalter aufgestellt werden.

(6) In die Wanne ausgetretene Flissigkeiten miissen durch
Pumpen in andere geeignete Behalter geférdert werden kén-
nen.

(7) Die Behalter missen rdumlich so angeordnet sein, dass
sie einer Besichtigung unterzogen werden kénnen, auch
wenn Kontrolleinrichtungen vorhanden sind.

(8) Behalterrdume missen so bemessen werden, dass eine
ausreichende Bewegungsmdglichkeit fir die Ausflihrung von
Instandhaltungsarbeiten vorhanden ist.

(9) Behalterraume missen an eine liftungstechnische An-
lage angeschlossen sein, die im bestimmungsgemaBen Be-
trieb zur kontrollierten Ableitung oder Rickhaltung radioakti-
ver Stoffe geeignet ist.



(10) In Behalterrdumen sollen nur Rohrleitungen und Arma-
turen oder Vorrichtungen installiert sein, die flr eine sichere
Lagerung oder Férdervorgédnge im jeweiligen Raum erfor-
derlich sind.

(11) Wande und Bdden der Behélterraume sollen leicht de-
kontaminierbar sein.

4.5 Behandeln

(1) Die Behandlung flissiger Stoffe erfolgt mittels ortsfester
Konditionierungseinrichtungen oder mit fir einzelne Abfall-
kampagnen aufgebauten mobilen Anlagen. Zielsetzungen fiir
die Behandlung kénnen sein:

a) Vorbereitung zur Konditionierung,

b) langerfristige Lagerung im Kernkraftwerk,

c) Verbringen in ein Zwischen- oder Endlager oder
d) Freigabe nach § 29 StrISchV.

(2) Die Behandlungsmethoden missen auf die Anforderun-
gen der Produktkontrolle fiir die Endlagerung, auf die Anfor-
derungen der Zwischenlagerung oder auf die Anforderungen
der Freigabe abgestimmt sein.

(3) Bei der Behandlung mit ortsfesten oder mobilen Anlagen
gelten flr diese folgende Anforderungen:

a) Aufstellungsort in ausreichender GrdBe,

b) Medienversorgung entsprechend den Erfordernissen (z. B.
Strom, Wasser, Druckluft),

¢) Einbindung in die Abwasser- und Abluftsysteme,

d) radiologische Anforderungen (z. B. Begrenzung der Orts-
dosisleistung) und

e) Abnahme- und Funktionsprifungen vor der Inbetriebnahme.
Hinweis:
Vom jeweiligen Aufstellungsort unabhéngige Anforderungen
kénnen fiir mobile Anlagen in einer eigenen Umgangsgeneh-
migung nach § 7 StrISchV festgelegt sein.

(4) Anlagen zum Trocknen, Verfestigen, Entwassern, Ma-
trixeinbinden, Zentrifugieren, Dekantieren usw. von flissigen
Abféllen missen im Kontrollbereich betrieben werden. Bei
den rdumlichen und logistischen Rahmenbedingungen fir An-
und Abtransport sowie Bereitstellung der Abfalle und Abfall-
produkte ist die Strahlenexposition des Personals zu beach-
ten.

(5) Kann beim Behandeln der Abfalle, insbesondere beim
Trocknen, Aktivitét in die Raumluft freigesetzt werden, ist eine
gezielte Absaugung einzurichten.

(6) Fur die Eigenschaft des Abfallproduktes relevante Pro-
zessparameter, z. B. Druck, Temperatur, Kondensatmenge,
sollen in ihrem Prozessablauf aufgezeichnet werden.

(7) Bei Auslegung und Betrieb von Behandlungsanlagen
muss die Brand- und Explosionsgefahr bericksichtigt werden.

(8) Die Anlagen und Einrichtungen zur Abfallbehandlung
mussen dekontaminierbar sein. Wéande und Bdden der Auf-
stellungsraume sollen leicht dekontaminierbar sein.

(9) Vor und wahrend der Arbeiten in R&umen, in denen
flissige Abfélle behandelt werden, ist die Aktivitdtskonzentra-
tion in der Raumluft und die Ortsdosisleistung zu Gberwachen.

(10) Falls in Abfallprodukten aus der Behandlung flUssiger
Abfalle die Entwicklung von Gas, Warme oder das Auftreten
von korrosiven Stoffen zu erwarten ist, darf entweder die
Verpackung erst vorgenommen werden, wenn eine unzuls-
sige Beschadigung oder Verformung des Behélters ausge-
schlossen werden kann, oder es sind druckentlastende MaB-
nahmen, z. B. Sintermetallfilter, vorzusehen oder geeignete
Behaltertypen zu verwenden.
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(11) Beim Verpacken von fliissigen oder verfestigten Abféllen
ist darauf zu achten, dass

a) das Aktivitatsinventar zum Zeitpunkt der Abgabe an die
annehmende Stelle,

b) die Masse eines gefiillten Behélters und
c) die Ortsdosisleistung in den vorgeschriebenen Abstanden

festgelegte Werte nicht lberschreitet.

(12) Das Behandeln sowie die Abklinglagerung zur Herbei-
fhrung der Freigabe fur flissige Stoffe im Sinne des
§ 29 StriSchV sollen in Kontrollbereichen erfolgen. Freimess-
anlagen durfen auch in Uberwachungsbereichen betrieben
werden.

(13) Bei Stoffen, die die Freigabe durch Abklinglagerung er-
reichen sollen, muss die voraussichtliche Dauer der Lagerung
ermittelt und angegeben werden.

5 Handhabung und Lagerung von kontaminierten
Werkzeugen, wiederverwendbaren radioaktiven
Bauteilen und Komponenten

Hinweis:

In dieser Regel werden radioaktive Bauteile und Komponenten
angesprochen, die zur Instandsetzung, Inspektion oder Priifung
ausgebaut und durch gleichwertige oder neue ersetzt werden und
nach der Instandsetzung und vorangegangener Reinigung (De-
kontamination) bis zur Wiederverwendung zwischengelagert wer-
den. Dazu gehéren auch Gerate, die im Kontrollbereich eingesetzt
werden. Zur Verdeutlichung des Regeltextes ist die Behandlung
radioaktiver Bauteile und Komponenten im Bild 3-1 (Prinzipbild)
dargestellt.

5.1 Stauraum flir Komponenten und Bauteile

(1) Fir die Aufnahme von Bauteilen und Komponenten bis
zu ihrer Weiterbehandlung ist mindestens ein Stauraum vor-
zusehen. Staurdume oder Abstellflachen kdnnen temporéar
eingerichtet werden.

(2) Abstellflachen dirfen Verkehrswege nicht beeintrachti-
gen und missen so gestaltet werden, dass eine unnétige
Strahlenexposition des Personals und eine Kontaminations-
verschleppung vermieden werden.

(3) Staurdume sind so zu bemessen, dass sie auch fir
einen im Rahmen des bestimmungsgemaBen Betriebes kurz-
zeitig auftretenden erhdhten Anfall an radioaktiv kontaminier-
ten Bauteilen und Komponenten ausreichen.

(4) Innerhalb von Staurdumen mussen Abstellplatze fir
Bauteile und Komponenten so gestaltet werden, dass die
notwendigen Transport- und Arbeitsabldufe nicht behindert
werden.

(5) Die abgestellten Bauteile und Komponenten sind deutlich,
dauerhaft und sichtbar zu kennzeichnen. Aufgrund dieser
Kennzeichnung missen folgende Einzelheiten feststellbar sein:

a) Art der gelagerten Komponente oder des gelagerten Bau-
teils,

b) die Ortsdosisleistung an der Oberflaiche der Verpackung
zum Zeitpunkt der Einlagerung,

¢) Hinweis auf Kontamination,

d) Einlagerungsdatum und

f) Name des flr die Angaben Verantwortlichen.

(6) Der Verbleib von Bauteilen und Komponenten ist zu

dokumentieren. Hierbei sind die Angaben nach (5) mit aufzu-
nehmen.

(7) Zusatzlich gelten fir diese Staurdume die Anforderun-
genin 3.2 (2) und (5) bis (10).
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5.2 Dekontamination

(1) Es muss ein Dekontaminationsraum vorhanden sein, in
dem Bauteile und Komponenten dekontaminiert werden kén-
nen. Die Ausriistung muss hinsichtlich Wirksamkeit und Me-
thode der Dekontamination den Erfordernissen entsprechen.

(2) Die nutzbare Flache des Dekontaminationsraumes muss
ausreichend sein fur die Aufstellung der notwendigen Dekon-
taminationseinrichtungen, die Durchfiihrung der Dekontami-
nationsarbeiten an den ausgebauten Bauteilen und Kompo-
nenten nach Abschnitt 1 dieser Regel und flr Abstellflachen.

(3) Der Dekontaminationsraum muss im Hinblick auf Trans-
porte, Handhabung, Sekundé&rabfille und Zugénglichkeit
gewahlt und gestaltet sein. Er muss insbesondere verkehrs-
glnstig zur HeiBen Werkstatt und innerhalb des Kontrollbe-
reiches liegen.

(4) Der Boden des Dekontaminationsraumes ist fir Flachen-
lasten von mindestens 10 kN/m2 und zusétzlich eine Linien-
last von mindestens 10 kN/m und maximal 5 m L&nge an
ungunstigster Stelle auszulegen.

(5) Bbden, Wande und Decken des Dekontaminationsraumes
muissen, die Einrichtungen sollen leicht dekontaminierbar sein.

(6) Der Dekontaminationsraum muss an eine llftungstech-
nische Anlage angeschlossen werden, die im bestimmungs-
gemaBen Betrieb zur kontrollierten Ableitung oder Ruckhal-
tung radioaktiver Stoffe geeignet ist. Es missen Méglichkei-
ten zur lokalen Absaugung radioaktiver Dampfe und Schweb-
stoffe an den Arbeitsplatzen vorhanden sein, so dass wéah-
rend der Dekontamination das Tragen von Atemschutzgerat
im Allgemeinen nicht erforderlich ist. Die radioaktiven Dampfe
und Schwebstoffe missen vor Einleitung in den Abluftkanal
erforderlichenfalls (z. B. bei Strahlboxen) Uber Luftfilter min-
destens der Klasse F 7 nach DIN EN 779 gefuhrt werden.

(7) Die Ortsdosisleistung und die Aktivitdtskonzentration der
Raumluft missen im Dekontaminationsraum bei Beginn und
wahrend der Arbeit durch festinstallierte oder mobile Messge-
rate Uberwacht werden.

(8) Bei der Dekontamination sind erforderlichenfalls Schutz-
einrichtungen (z. B. Fernbedienungsgerate, Handschuhk&s-
ten, Abschirmwéande, Folienzelte) zu benutzen, sofern hier-
durch Strahlenexpositionen und Kontaminationsverschlep-
pungen vermindert oder vermieden werden kénnen.

(9) Nach Beendigung der Dekontaminationsarbeiten ist die
Dosisleistung oder die Restkontamination der Komponenten
oder Bauteile zu prifen.

5.3 HeiBe Werkstatt

(1) Es muss eine HeiBe Werkstatt vorhanden sein, in der
Bauteile und Komponenten bearbeitet und instand gesetzt
werden kdénnen. Sie ist innerhalb des Kontrollbereiches und
verkehrsguinstig zum Dekontaminationsraum anzuordnen.

(2) Die nutzbare Flache der HeiBen Werkstatt muss ausrei-
chend sein fur die Aufstellung der Einrichtungen zur Bearbeitung
der Bauteile und Komponenten, fiir die Durchflihrung der Arbeiten
an den Bauteilen und Komponenten und fiir Abstellflachen.

(3) Zur Verminderung von Strahlenexposition und Kontami-
nation sind Schutzeinrichtungen bereitzuhalten (z. B. mobile
Abschirmwéande, Absaugeinrichtungen und abgeschirmter Ab-
fallsammelplatz).

(4) Einrichtungen, bei deren Betrieb mit Freisetzungen von
Stauben, Schwebstoffen und Dampfen zu rechnen ist, sind mit
Absaugeinrichtungen zu versehen, die eine Ausbreitung dieser
Stoffe wirkungsvoll verhindern, so dass wéhrend der Arbeiten
das Tragen von Atemschutz im Allgemeinen nicht erforderlich
ist. Die HeiBe Werkstatt und die Absaugeinrichtungen missen
an eine liftungstechnische Anlage angeschlossen werden, die

im bestimmungsgemaBen Betrieb zur kontrollierten Ableitung
oder Ruckhaltung radioaktiver Stoffe geeignet ist.

(5) Wande, FuBbéden und Einrichtungen der HeiBen Werk-
statt sollen leicht dekontaminierbar sein. Oberflachen von
FuBbdden, Wéanden und Tischen missen entsprechend ihrer
mechanischen Belastung abrieb- und druckfest sein.

(6) Der Boden der HeiBen Werkstatt ist fir Flachenlasten
von mindestens 10 kN/m2 und zusétzlich fir eine Linienlast
von 10 kN/m und maximal 5 m Lédnge an unglnstigster Stelle
auszulegen.

(7) Die Ortsdosisleistung und die Aktivitatskonzentration der
Raumluft missen wahrend der Arbeit in der HeiBen Werkstatt
durch festinstallierte oder mobile Messgeréate liberwacht werden.

5.4 Lagern

(1) Fur die zur Wiederverwendung vorgesehenen kontami-
nierten Werkzeuge, radioaktiven Bauteile und Komponenten
ist ein gesondertes Lager einzurichten.

(2) FuUr die Lager nach (1) gelten die Anforderungen nach
5.1 (4) bis (6) und 3.2 (2) und (5) bis (10).

(3) Abweichend von (1) und (2) darf die Lagerung von kon-
taminierten Werkzeugen und wiederverwendbaren radioakti-
ven Bauteilen und Komponenten auch in geeigneten Behélt-
nissen im Uberwachungsbereich erfolgen, sofern diese Be-
haltnisse so beschaffen sind, dass radioaktive Stoffe aus
ihnen nicht freigesetzt werden kénnen.

6 Innerbetrieblicher Transport und Abgabe von festen
und fliissigen radioaktiven Abfallen sowie von radio-
aktiven Bauteilen und Komponenten

6.1 Transportwege

(1) Im Planungsstadium eines Kernkraftwerkes sind die
Transportwege fir solche Teile zu bestimmen, fur deren
Transport Hebezeuge oder Fahrzeuge bendtigt werden.

(2) Die Belastbarkeit und die freien Durchfahrquerschnitte
der Transportwege sind entsprechend den zu erwartenden
Transporten zu bemessen.

(3) Die Belage der Transportwege missen entsprechend
ihrer mechanischen Belastung druck- und verschleif}fest sein.

(4) Transportwege sind Ubersichtlich und einfach anzulegen.
Bei Horizontaltransporten sind mdglichst héhengleiche Trans-
portwege vorzusehen.

(5) Stufen in Transportwegen sind zu vermeiden. Unver-
meidbare Hoéhendifferenzen sind mit flachen Rampen zu
Uberbricken.

(6) Durch bauliche und organisatorische MaBnahmen muss
gewahrleistet sein, dass Transportvorgange ungehindert durch-
gefuhrt und Anlagenteile nicht beschadigt werden kénnen.

6.2  Transportmittel

(1) Transportvorgange dirfen nur mit daflr geeigneten
Transportmitteln ausgefihrt werden.

(2) Die Transportmittel mussen einfach und sicher bedien-
bar sein.

(3) Im Kontrollbereich eingesetzte Transportgerate sollen
leicht dekontaminierbar sein.

(4) Die Transportgerate fir den Verkehr innerhalb von Kon-
trollbereichen sollen nicht mit Verbrennungsmotoren ausge-
ristet sein.



(5) Die Transportmittel miissen so ausgeristet und dimen-
sioniert werden, dass das Transportgut abgeschirmt werden
kann, wenn es erforderlich ist.

(6) Alle Transportmittel sind so auszulegen, dass im Gefah-
renfall eine schnelle Unterbrechung des Transportvorganges
moglich ist (z. B. mechanische Bremsen).

(7) Die Behalter fur den Transport von radioaktiven Abféllen
sind so auszulegen, dass sie den Belastungen durch die be-
stimmungsgemaBen Transporte einschlieBlich erfahrungsge-
maB auftretender Stérungen widerstehen, so dass die radio-
aktiven Stoffe eingeschlossen bleiben.

6.3  Transportdurchfiihrung

(1) FUr die Transporte sind Betriebsanweisungen aufzustel-
len, in denen die Durchflihrung geregelt ist.

(2) FUr die Transporte auf dem Kraftwerksgelande sind
Verkehrsvorschriften in Anlehnung an die StraBenverkehrs-
ordnung festzulegen.

(3) Das Transportgut muss auf dem Transportgerat gegen
Kippen, Abrutschen und Herabfallen gesichert sein.

(4) Die Transporte mussen so durchgefiihrt werden, dass ein
Verschleppen von Kontamination méglichst vermieden wird.

(5) Werden in Ausnahmeféllen Transporte von nicht oder
nicht ausreichend abgeschirmten stark strahlenden Teilen
durchgefuhrt, muss der Zutritt nicht unmittelbar am Transport
beteiligter Personen zum Transportbereich verhindert werden.

(6) Angefangene Transportvorgange sollen unterbrechungs-
los zu Ende geflihrt werden. Ist dies wegen auBergewdhnli-
cher Umstande nicht mdéglich, missen die Transporte so weit
ausgefihrt werden, dass keine vermeidbare Behinderung der
Ubrigen Arbeitsvorgdnge entsteht und die allgemeine Sicher-
heit nicht beeintrachtigt werden kann. Unterbrochene Trans-
porte sind dem Strahlenschutzbeauftragten oder einer von
ihm beauftragten Person zu melden und unverziglich zu
Ende zu bringen.

6.4  Abgabe von radioaktiven Stoffen

Hinweis:

Das Ziel der Abgabe ist der Transport in eine andere kerntechni-
sche Einrichtung. Dieser unterliegt den flir den entsprechenden
Verkehrstrager anzuwendenden gefahrgutrechtlichen Transport-
vorschriften. Darliber hinaus sind weitergehende Festlegungen
zum Transport von radioaktiven Stoffen, insbesondere von Abfal-
len, in anderen Rechtsvorschriften, wie etwa dem AtG, der
StrISchV oder, bei internationalen Transporten, der Abfallverbrin-
gungsverordnung, enthalten. Aus diesen Rechtsvorschriften, so-
wie aus den Annahmebedingungen der annehmenden Stelle er-
geben sich verbindlich der erforderliche Dokumentationsumfang,
sowie entsprechende administrative Vorgehensweisen.

(1) Die Abgabe von radioaktiven Stoffen bedarf der Priifung
und der Beaufsichtigung durch den Strahlenschutzbeauftrag-
ten oder eine beauftragte fachkundige Person.

(2) Vor der Abgabe von flissigen Abféllen, die in Tankwa-
gen abtransportiert werden, ist die Menge der zu Ubergeben-
den flissigen Abfélle zu bestimmen und die Aktivitat der we-
sentlich beitragenden Radionuklide an Hand der Aufzeich-
nungen nach 4.4 (2) oder durch Ausmessen einer vor dem
Beflllen genommenen Probe abzuschétzen.

6.4.1

(1) Ubergabestationen miissen im Kontrollbereich liegen.

Ubergabestationen fiir fliissige Abfélle

(2) Zugéangliche Oberflachen an Ubergabestationen sollen
leicht dekontaminierbar sein.
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(3) An Ubergabestationen muss eine Dekontaminations-
mdglichkeit vorhanden sein (z. B. Deionatanschluss und An-
schluss zur Aufnahme des kontaminierten Wassers).

(4) Ubergabestationen fiir nicht verpackte fliissige Abfélle
sind wahrend des Abflllvorgangs gegen Zutritt von Personen,
die nicht mit der Abfullung beauftragt sind, zu sichern.

(5) Die Beflllungseinrichtung des Transportfahrzeuges
muss beim Abfillen von nicht verpackten flissigen Abféllen
Uber einer wasserdichten Bodenwanne mit Entwasserungs-
mdglichkeit stehen. Ersatzweise kann auch das Tankfahrzeug
oder der Tankcontainer mit entsprechenden Auffangeinrich-
tungen ausgestattet sein.

(6) Die Abfulleinrichtung fiir nicht verpackte flissige Abfélle
ist mit einem System auszurilsten, welches eine Uberflllung
des Tankwagens zuverlassig verhindert.

(7) Die Ankupplungselemente der Ubergabestation an den
Tankwagen sind mit dichtschlieBenden Armaturen zu verse-
hen, die nur nach ordnungsgeméaBem Kuppeln gebdffnet wer-
den kénnen. Das zwischen diesen Armaturen verbleibende
Restvolumen ist auf das technisch mégliche MindestmaB zu
beschranken.

(8) Anschlussschlauche oder Anschlussrohre der Uberga-
bestation sind mit einem Tropfenfang zu versehen. An-
schlussschlauche mit ihren Kupplungselementen und
Schlauchbindern sind so zu bemessen, dass sie mit dem
doppelten héchstzulassigen Betriebsdruck gepriift werden
kénnen.

(9) Es mussen Einrichtungen vorhanden sein, die das Spu-
len der Anschlussschlauche ermdglichen.

(10) Anschlussschlauche mit ihren Kupplungselementen sind
vor Beginn des Abflllvorgangs einer visuellen Uberprifung
sowie einer Dichtigkeitspriifung, einer Druckprifung mit dem
héchstzuldssigen Betriebsdruck und einer Funktionspriifung
zu unterziehen.

(11) Bei Befullvorgangen aus den Transportbehéltern ist ggf.
freiwerdende Behalterluft gezielt an das Abluftsystem abzu-
fihren.

6.4.2

(1) Die Transportbereitstellung dient der Pufferlagerung von
nach Transportrecht qualifizierten Versandstlicken bis zu ihrem
tatséchlichen Abtransport. Sie kann im Uberwachungsbereich
oder Kontrollbereich, im Freien oder in Geb&uden erfolgen.

Transportbereitstellung

(2) In Bereichen, die zur Transportbereitstellung benutzt
werden, darf nicht mit unverpackten radioaktiven Stoffen
umgegangen werden.

(3) Die zum Transport bereitgestellten Versandsticke sind
durch geeignete MaBnahmen gegen unbemerktes Offnen zu
sichern, z. B. durch Verplomben.

(4) Fir Transportbereitstellungsbereiche sind geeignete
Handhabungsgeréate, Hebezeuge, usw. vorzusehen, so dass
eine einfache Ubergabe der Versandsticke an das Trans-
portmittel méglich ist.

7 Handhabung und Lagerung von radioaktiven Prépa-
raten

71 Praparate

Die Forderungen nach 7.2 bis 7.4 sind auf die folgenden
radioaktiven Praparate anzuwenden, die zu Kalibrierungs-
zwecken und Funktionsprifungen verwendet werden:

a) Prufstrahler und Messstandards zur Funktionsprifung und
Kalibrierung von Strahlenmessgeréten,
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b) Strahlenquellen fir Durchstrahlungsprifungen,
c) offene radioaktive Praparate wie:

ca) getragerte oder ungetragerte Lésungen y-strahlender
Radionuklide mit bekannter Aktivitdtskonzentration fiir
die Kalibrierung von y-Spektrometern, Kreislauf- und
Abwasseriberwachungsgeraten,

Lésungen bekannter Aktivitdtskonzentration fir die
radiochemische Bestimmung von Trennausbeuten bei
der Identifizierung und Ermittlung radioaktiver Nuklide
in Gemischen (z. B. Abwasseranalysen),

gasférmige Praparate fir Funktionsprifungen an Ver-

z6égerungsanlagen und Kalibrierung von Messgeraten
zur Abluftiberwachung (z. B. Krypton 85, Xenon 133).

cb

~

cc)

7.2  Handhabung umschlossener Préparate

(1) Die Praparate sowie ihre Aufbewahrungsbehéltnisse
missen nach § 68 StrISchV gekennzeichnet sein. Aus der
Kennzeichnung muss feststellbar sein:

a) Art des radioaktiven Stoffes (Nuklidbezeichnung),
b) Aktivitat und Zeitpunkt ihrer Ermittlung.

(2) Der Transport darf nur in dafir festgelegten Behéltnis-
sen erfolgen.

(3) Eine Bearbeitung der dichten Umhdillung, die eine Be-
schadigung nicht ausschlieBt, ist unzuldssig.

(4) Eine Beschadigung oder ein Verlust ist dem zusténdigen
Strahlenschutzbeauftragten unverziglich zu melden.

7.3  Handhabung offener Praparate

(1) Die Vorratsbehalter, die offene Préparate enthalten,
missen nach § 68 StrISchV gekennzeichnet sein. Aus der
Kennzeichnung missen folgende Angaben feststellbar sein:

a) Art des radioaktiven Stoffes (Nuklidbezeichnung),

b) Aktivitdt oder Aktivitdtskonzentration und Zeitpunkt ihrer
Ermittlung.

(2) Der Transport darf nur in dafir festgelegten Behéltnis-
sen erfolgen.

(3) Beim Umgang mit offenen Praparaten ist darauf zu ach-
ten, dass eine Inkorporation und Kontamination vermieden wird.

(4) Besteht beim Umgang mit offenen Préparaten Verdacht
auf eine Inkorporation, ist der zustandige Strahlenschutzbe-
auftragte oder eine von ihm beauftragte Person unverziglich
zu benachrichtigen.

(5) Alle Geratschaften fiir das Umflillen, Verarbeiten und
Bearbeiten offener Praparate, deren Kontamination nicht
beseitigt wird, sind kenntlich zu machen, wenn Verwechse-
lungsmaglichkeiten nicht auszuschlieBen sind.

7.4 Lagern

(1) Lagerorte fiir Praparate sind im Kontroll- oder Uberwa-
chungsbereich anzuordnen und als solche zu kennzeichnen.

(2) Lagerorte fur Préparate und die Behaltnisse zur Aufbe-
wahrung der Préparate missen leicht dekontaminierbar sein.

(3) Raume, in denen offene Praparate, deren Aktivitat die
Freigrenze Uberschreitet, gelagert werden sollen, missen an
eine luftungstechnische Anlage angeschlossen werden, die
im bestimmungsgemaBen Betrieb zur kontrollierten Ableitung
oder Riickhaltung radioaktiver Stoffe geeignet ist und so be-
und entliiftet werden, dass eine Ausbreitung von kontaminier-
ter Luft vermieden wird.

(4) Offene und umschlossene Praparate sind - wenn sie
nicht benutzt werden oder sich in einem Arbeitsgang befin-
den - in dafiir vorgesehenen Behéltnissen zu lagern. Die
Behaltnisse sind zu kennzeichnen.

(5) R&aume, in denen Praparate lagern, deren Aktivitat die
Freigrenze Uberschreitet, sind in regelmaBigen Zeitabstédnden
auf Kontamination zu Uberpriifen und die Ortsdosisleistung ist
zu Uberwachen.

(6) Uber den Bestand, die Zu- und Abginge sowie den
Verbleib der Préparate ist Buch zu flhren. Aus der Buchflh-
rung muss hervorgehen:

a) Lagerort,
b) Art des radioaktiven Stoffes (Nuklidbezeichnung) ,

c) Aktivitdt oder Aktivitdtskonzentration und Zeitpunkt ihrer
Ermittlung,

d) Art des Praparates (offen oder umschlossen).

Bei offenen Préparaten sind zusétzlich die chemischen
Verbindungen anzufihren.

8  Priufungen

8.1 Anlagen zur Lagerung, Handhabung und Abgabe von
radioaktiven Stoffen

8.1.1
(1) Anlagen zur Lagerung, Handhabung und Abgabe von
radioaktiven Stoffen unterliegen folgenden Priifungen:

a) Prifungen vor der Errichtung,

b) begleitende Kontrollen und

c) wiederkehrende Prufungen.

Allgemeines

(2) Die Ergebnisse der Prifungen sind in Berichten, Be-
scheinigungen oder Zeugnissen niederzulegen. Diese Prif-
nachweise missen alle fir die durchgefihrten Prifungen
wichtigen Angaben enthalten. Dazu gehdren mindestens:

a) eindeutige Angabe des Prifobjektes,

b) Art der Prifung mit Angabe der zugehérigen Prifvorschrif-
ten,

c) Auflistung der zur Prifung vorgelegten Unterlagen,

d) im Einzelnen durchgefihrte Prifungen und deren Ergeb-
nisse,

e) festgestellte Mangel, gegebenenfalls Fristen fiir deren
Beseitigung und anschlieBende erneute Priifung,

f) zusammenfassende Bemerkungen, ob oder unter welchen
Einschrankungen das Priifobjekt den Anforderungen ent-
spricht und bestimmungsgemaB verwendet werden kann
und

g) Name und Unterschrift des Prifers mit Angabe von Prifort
und Prufdatum.

(3) Der Prufer muss alle von ihm gepruften Unterlagen ein-
zeln mit seinem Prifvermerk und einem Zugehérigkeitsver-
merk zu dem entsprechenden Prifnachweis versehen.

(4) Werden bereits geprifte Unterlagen geéndert, so ist
hinsichtlich der Anderungen eine erneute Prufung erforderlich.

8.1.2  Prafungen vor der Errichtung

(1) Nach MaBgabe der Festlegungen der zusténdigen Be-
hérde ist gegebenenfalls durch einen von der Behdrde hinzu-
gezogenen Sachverstandigen zu prifen:

a) ob alle erforderlichen Anlagen fir die Lagerung, Handha-
bung und Abgabe vorgesehen und geeignet sind,

b) ob die Anlagen den geltenden Vorschriften, Regeln und
Richtlinien entsprechend ausgelegt sind und den sicher-
heitstechnischen Erfordernissen geniigen und



c) ob bei den Anlagen die nach dem Prifplan nach 8.1.4 (2)
vorgesehenen wiederkehrenden Prifungen durchgefihrt
werden kénnen.

(2) Dabei ist, soweit erforderlich, die Auslegung der Anlagen
anhand folgender Unterlagen zu prifen:
a) Sicherheitsbericht,
Anlagenspezifikationen,
Verfahrensbeschreibungen und -schemata,
Transportflussschemata,
AktivitatsflieBschemata (Mengen und Aktivitaten),
Komponentenlisten mit wichtigen Daten,
Armaturenlisten,
Messstellen- und Verriegelungslisten,
Aufstellungspléne,
Rohrleitungspléne,
Hinweis:
Die Aufstellungs- und Rohrleitungsplane vor Errichtung der Ge-

baude enthalten die Aufstellung und Anordnung von Kompo-
nenten, Armaturen und Rohrleitungen ab Nennweite 50.

I) Belastungsplane,
m) Raumlisten mit den zu erwartenden Ortsdosisleistungen,

n) Prifplan fir wiederkehrende Prifungen und Wartungsar-
beiten,

0) Gebé&udepléane und Planzeichnungen, in denen die Strah-
lenschutzvorsorgemaBnahmen  entsprechend gekenn-
zeichnet sind (z. B. Sperrbereichsgrenzen, Abstellplatze
fir ausgebaute strahlende Teile, Transportwege fir radio-
aktive Abfalle).

Umfang und Detaillierungsgrad der Unterlagen sind auf den
jeweils beantragten Genehmigungsumfang abzustimmen.
Hinweis:
Siehe hierzu auch:
Richtlinie fur den Strahlenschutz des Personals bei der Durchfiih-
rung von Instandhaltungsarbeiten in Kernkraftwerken mit Leicht-
wasserreaktoren. Teil 1: Die wahrend der Planung der Anlage zu
treffende Vorsorge vom 10.07.1978 (GMBI. 1978, S. 418).
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8.1.3
8.1.3.1

Begleitende Kontrollen
Umfang der begleitenden Kontrollen

Die begleitenden Kontrollen missen umfassen:
a) Vorprifungen,

b) Werkstoff-, Bau- und Druckpriifungen und
¢) Abnahme- und Funktionsprufungen.

Art und Umfang der Prufungen sind in einem Prifplan festzu-
legen.

8.1.3.2

Anlagen oder Teile der Anlagen zur Lagerung, Handhabung
und Abgabe, bei deren Versagen eine Aktivititsabgabe an die
Umgebung eintreten kann, die oberhalb der fir den bestim-
mungsgemafen Betrieb genehmigten Werte liegt oder bei der
eine die Grenzwerte der StrISchV Uberschreitende Strahlenex-
position einer oder mehrerer Personen zu besorgen ist, sind
einer Vorprifung nach MaBgabe der Festlegungen der zustén-
digen Behdrde gegebenenfalls unter Beteiligung eines von der
Behdrde hinzugezogenen Sachverstandigen zu unterziehen.

Vorprufungen

8.1.3.3  Werkstoff-, Bau- und Druckpriifungen

Die Fertigung und Montage von Anlagen oder von Teilen von
Anlagen zur Lagerung, Handhabung und Abgabe, die der
Vorprifung nach 8.1.3.2 unterliegen, sind im Herstellerwerk
oder auf der Baustelle zu Uberprifen. Die Ubereinstimmung
der Anlagenteile mit den vorgepriiften Unterlagen ist zu kon-
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trollieren. Diese Prifungen sind von sachverstandigem Per-
sonal des Betreibers oder des Herstellers und nach MaBgabe
der Festlegungen der zustandigen Behdérde, gegebenenfalls
in Abstimmung mit einem von der Behérde hinzugezogenen
Sachversténdigen, durchzufihren.

8.1.3.4

(1) Vor der Inbetriebnahme sowie nach der Instandsetzung
sind Anlagen oder Teile der Anlagen zur Lagerung, Handha-
bung und Abgabe, die der Vorprifung nach 8.1.3.2 unterlie-
gen, einer Abnahme- und Funktionsprifung zu unterziehen.
Diese Prifungen sind von sachverstandigem Personal des
Betreibers oder des Herstellers und nach MaBgabe der Fest-
legungen der zustédndigen Behdrde, gegebenenfalls in Ab-
stimmung mit einem von der Behérde hinzugezogenen Sach-
verstandigen, durchzuflhren.

Abnahme- und Funktionspriifungen

(2) Vor den Abnahme- und Funktionsprifungen vorgeprifter
Anlagenteile miissen die Ergebnisse der Werkstoff-, Bau- und
Druckprifungen vorliegen. Bei den Abnahme- und Funktions-
prifungen ist, soweit erforderlich, nach folgenden Unterlagen
zu prifen:

a) Prifprogramme,

Anlagenspezifikationen,
Verfahrensbeschreibungen mit -schemata,
Betriebs- und Wartungsvorschriften,
Transportflussschemata,
Komponentenblatter,

Messstellen- und Verriegelungspléne,
Armaturenlisten,

Aufstellungsplane und

k) Rohrleitungspléane.
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(3) Im Rahmen der Abnahme- und Funktionsprifungen ist
festzustellen, ob die Anlagen gemé&B den genehmigten Unter-
lagen ausgefuhrt wurden, und ob sie sicher betrieben und
ordnungsgeman instandgehalten werden kénnen.

8.1.4

(1) Durch wiederkehrende Prifungen ist festzustellen, ob
die Anlagen zur Lagerung, Handhabung und Abgabe den
gestellten Anforderungen weiterhin gentigen.

Wiederkehrende Priifungen

(2) Art und Umfang der Prifungen, deren Fristen und der
Prifer sind in einem Prifplan festzulegen. Dieser Prifplan ist
nach MaBgabe der Festlegungen der zustdndigen Behdrde
gegebenenfalls mit einem von der Behérde hinzugezogenen
Sachversténdigen abzustimmen.

(3) Die Prafungen missen umfassen:

a) Einsichtnahme in die Betriebsaufzeichnungen Uber Be-
trieb, Prifungen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten,

b) Begehung und Uberpriifung der einwandfreien Funktion
der Anlage, ihrer Systeme und Komponenten, insbeson-
dere aller nach dieser Regel oder gemaB Genehmigung
erforderlichen Sicherheitseinrichtungen und Sicherheits-
vorkehrungen und

c) Uberpriifung von Zeugnissen oder Bescheinigungen fiir
Austauschteile.

8.2

8.2.1  Allgemeines

(1) Mobile Konditionierungsanlagen unterliegen folgenden
PrGfungen:

Mobile Anlagen

a) Vorlaufende Priifung,
b) Abnahme- und Funktionsprifung,
c) Wiederkehrende Prufungen.
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(2)

Die Ergebnisse der Prifungen sind in Berichten, Be-

scheinigungen oder Zeugnissen niederzulegen. Diese Prif-
nachweise missen alle fir die durchgefihrten Prifungen
wichtigen Angaben enthalten. Dazu gehéren mindestens:

a)
b)

9)

(3)

eindeutige Angabe des Priifobjektes,

Art der Prifung mit Angabe der zugehdérigen Prafvorschrif-
ten,

Auflistung der zur Prifung vorgelegten Unterlagen,
im Einzelnen durchgefiihrte Priifungen und deren Ergebnisse,

festgestellte Mangel, gegebenenfalls Fristen fir deren
Beseitigung und anschlieBende erneute Prifung,
zusammenfassende Bemerkungen, ob oder unter welchen
Einschrankungen das Prifobjekt den Anforderungen ent-
spricht und bestimmungsgemaB verwendet werden kann
und

Name und Unterschrift des Prifers mit Angabe von Priifort
und Prafdatum.

Der Prufer muss alle von ihm gepriften Unterlagen mit

seinem Prifvermerk und einem Zugehdrigkeitsvermerk zu
dem entsprechenden Priifnachweis versehen.

(4)

Werden bereits geprifte Unterlagen geéandert, so ist

hinsichtlich der Anderungen eine erneute Prifung erforderlich.

8.2.2
(1)

Vorlaufende Prifung
Vor Anlieferung und Aufbau einer mobilen Konditionie-

rungsanlage in einem Kontrollbereich ist zu prifen, ob

a)

b)

(2)

die vorgesehene Konditionierungsanlage zur sicheren und
bestimmungsgeméaBen Konditionierung der Rohabfalle ge-
eignet ist,

diese Anlage Uber eine giltige Genehmigung nach AtG
oder nachgeordneten Rechtsvorschriften verfligt und dort
enthaltene Auflagen beachtet werden und

der vorgesehene Aufstellungsort der mobilen Konditionie-
rungsanlage hinsichtlich aller technischen Randbedingun-
gen, wie raumlichen Bedirfnissen, Bodenbelastungen,
Medienversorgung, Auswirkungen auf radiologische Ver-
héaltnisse in benachbarten Bereichen und Transportwe-
gen, Logistik der angelieferten Roh- und abzugebenden
konditionierten Abfélle, geeignet ist und bei der Bedienung
der Strahlenschutz des Personals sichergestellt ist.

Fir die Prufungen nach (1) sind folgende Unterlagen

vorzulegen:

a)

b)

c)

Ablaufplan, Priffolgeplan oder kampagneunabhangige
Verfahrensqualifikation fir das Konditionierungsverfahren,
Angaben Uber die an die Kraftwerkssysteme zu (berge-
benden Abwaésser, Abluftmedien und sonstige Abgaben
der Konditionierungsanlage,

Aufstellungspléne, Belastungsplane, technische Unterla-
gen Uber die erforderlichen Schnittstellen, Verbrauchsan-
gaben der verschiedenen Betriebsmedien, Beschreibung
der Bedienung und Instandhaltung,

bei Vorliegen einer eigenen Umgangsgenehmigung, die
entsprechende Genehmigung einschlieBlich aller Neben-
bestimmungen

da) Prifplane fur wiederkehrende Prifungen und

db) Prifpléne fir Inbetriebnahme- und Funktionsprifungen.

8.2.3

Abnahme- und Funktionsprufung

Nach dem Aufbau der mobilen Konditionierungsanlage ist
diese einer Abnahme- und Funktionsprifung zu unterziehen.
Hierbei ist zu prifen ob:

a)

d)

e)

8.2.4

technischer Zustand, rdumliche Anordnung und Verbin-
dung der Anlagenteile untereinander sowie mit den ent-
sprechenden Kraftwerkssystemen dem der Vorlaufenden
Prifung zugrunde gelegten Zustand entsprechen,

alle Betriebsablaufe funktionsgerecht und fehlerfrei durch-
laufen werden,

bei Vorliegen der entsprechenden Auslésekriterien die
sicherheitstechnischen Schaltfunktionen (z. B. Notab-
schaltung, Temperaturabschaltung, Isolierung der Syste-
me, Temperaturwarnung, Vakuumbruch) bestimmungs-
geman ausgefihrt werden,

bei den einzelnen Betriebsabldaufen die Funktion aller
sicherheitsrelevanten Schaltfunktionen gewabhrleistet ist
und

der Strahlenschutz des Personals bei Bedienung und
Instandhaltung sichergestellt ist.

Wiederkehrende Prifungen

Hinweis:

Wiederkehrende Priifungen mobiler Konditionierungsanlagen er-
folgen unter den Gesichtspunkten der Erflllung der gestellten An-
forderungen und in der Verantwortung des fir die mobile Anlage
zustandigen Genehmigungsinhabers.

Liegen fir diese Anlagen standortunabhé&ngige Umgangsge-
nehmigungen nach § 7 StrlSchV vor, sind die MaBgaben fir
wiederkehrende Priifungen diesen Genehmigungen zu ent-
nehmen.

9

(1

Dokumentation

Die zur Errichtung und zum Betrieb erstellten Unterlagen

fr die Anlagen zur Lagerung, Handhabung, Abgabe und zum
Transport sind vor deren Inbetriebnahme zusammenzustellen.
Diese Unterlagen miissen den jeweiligen Stand der geplanten
Lagerung und Handhabung beschreiben.

@)

Aus den Unterlagen missen die zur Erfullung der nach 3

bis 8 enthaltenen Anforderungen notwendigen technischen und

organisatorischen MaBnahmen hervorgehen.

Insbesondere

sind die vorgesehenen Abladufe und erforderlichen Strahlen-
schutzmaBnahmen zu beschreiben und, soweit dies zur Klar-
stellung erforderlich ist, durch Zeichnungen zu erlautern.

@)

Die Unterlagen nach 3.4 (17), 4.4 (2), 5.1 (6), 5.4 (2) und

7.4 (6) sind in die Dokumentation aufzunehmen.

(4)

Die fir die ordnungsgeméaBe Durchflihrung erforderli-

chen Unterlagen miissen den mit der Planung oder Leitung
von Lagerungs-, Handhabungs- und Transportvorgéangen so-
wie den mit der Abgabe Beauftragten zugénglich sein.

(®)

Bei der Erfassung radioaktiver Abfélle sind die Anforde-

rungen an das elektronische Buchfiihrungssystem nach § 73
StrISchV zu beachten.
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Anhang

Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen wird.

(Die Verweise beziehen sich nur auf die in diesem Anhang angegebene Fassung. Darin enthaltene Zitate von Bestimmungen
beziehen sich jeweils auf die Fassung, die vorlag, als die verweisende Bestimmung aufgestellt oder ausgegeben wurde).

AtG Gesetz Uber die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre
Gefahren (Atomgesetz) vom 23. Dezember 1959 (BGBI. | S. 814), in der Fassung vom
15. Juli 1985 (BGBI. | S. 1565), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 12. August 2005
(BGBI. | S. 2365)

StrISchV Verordnung Uber den Schutz vor Schaden durch ionisierende Strahlen (Strahlen-
schutzverordnung - StrlSchV) vom 20. Juli 2001 (BGBI | S. 1714), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 1. September 2005 (BGBI. | S. 2618)

RSK-Empfehlung  (12/02) Sicherheitsanforderungen an die langerfristige Zwischenlagerung schwach- und mittel-
radioaktiver Abfélle, Fassung vom 05.12.2002 mit Neuformulierung in Abschnitt 2.7.1
(dritter Spiegelstrich) vom 16.10.2003

KTA 2101.3 (12/00) Brandschutz in Kernkraftwerken;

Teil 3: Brandschutz an maschinen- und elekirotechnischen Anlagen
KTA 3603 (6/91) Anlagen zur Behandlung von radioaktiv kontaminiertem Wasser in Kernkraftwerken
DIN EN 779 (5/03) Partikel-Luftfilter fur die allgemeine Raumlufttechnik — Anforderungen, Prifung, Kenn-

zeichnung





